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Zusammenfassung der Versicherungsdeckung 
Diese Zusammenfassung dient als Leistungsübersicht der  

Haftpflicht-Summenexzedentenversicherung des Aero-Club der 

Schweiz (AeCS) mit Sitz an der Maihofstrasse 76 in 6006 Luzern. Die 

Zusammenfassung ist und bleibt abhängig von den Bestimmungen,  
Bedingungen, Einschränkungen, Ausschlüssen, Auflagen und 

Kündigungsbestimmungen des Versicherungs-Vertrages zwischen 

dem Versicherer und dem AeCS. 

1. Interesse 
Der Versicherer vergütet Schadenersatzansprüche, die aufgrund 

gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen gegen den Versicherungs- 

nehmer bzw. jede mitversicherte Person infolge von Personen- 

schäden und/oder Sachschäden erhoben werden, welche aus 

einem in der Grundversicherung gedeckten Ereignis entstehen. 

2. Mitversicherte Person 
Der Begriff „Versicherungsnehmer“ umfasst die Mitglieder des 
AeCS (jeweils als „mitversicherte Person“ bezeichnet) . 

3. Versicherungslaufzeit 
Der Rahmenvertrag mit dem AeCS ist ab 01. März 2024 gültig. Von 

diesem Zeitpunkt an können sich Mitglieder anhand des ent- 

sprechenden Anmeldeformulars als Mitversicherte Person und 

unter Zahlung der entsprechenden Jahresfestprämie eintragen 

lassen. Der Versicherungsschutz ist jährlich per Hauptverfall auf 1. 
März von jeder mitversicherten Person unter Einhaltung einer drei-
monatigen Kündigungsfrist schriftlich kündbar. 

4. Versicherungssumme 
Einfach maximierte Pauschalversicherungssumme (Personen- 

und/oder Sachschäden) CHF 20,000,000 je Schadenereignis in An- 

schluss an eine darunterliegende gesetzlich erforderliche und 

gültige Luftfahrzeug-Haftpflichtdeckung (Grundversicherung) mit 

Bezug auf Dritt- und/oder Passagieransprüche. Juristische Kosten 

und Aufwendungen sind bis zu CHF 250,000 zusätzlich zu der oben 

erwähnten Versicherungssumme zahlbar. Die erweiterte Haft- 

pflichtdeckung (Kriegshaftpflicht) ist bis zur maximalen Haftpflicht- 
summe miteingeschlossen. 

Der Versicherer verzichtet zudem auf ihr Recht gemäss Art. 14 Abs. 

2 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) auf eine Leistungs- 

kürzung, auch wenn das Schadenereignis grobfahrlässig herbei- 
geführt wurde. Eine Kürzung im Zusammenhang mit Alkohol-, 
Drogen-, Medikamenten- oder anderen Betäubungsmittelmiss- 

brauch bleibt jedoch unvermindert bestehen. Dieser Verzicht gilt 

nicht für die obligatorische Grundversicherung des Luftfahrzeuges. 

5. Deckungseinschränkungen 
Der gewährte Versicherungsschutz umfasst nicht: 
1.  Den Leistungsausfall einer Versicherungsgesellschaft als Folge 

von Unvermögen, Verweigerung oder Ablehnung zur Zahlung 

aus der Grundversicherung für jeglichen erdenklichen Grund, 
einschliesslich aber nicht beschränkt auf Zahlungsausfall, Insol- 
venz oder Geschäftsauflösung. 

2.  Luftfahrzeuge mit einer Sitzplatzkapazität von mehr als 12 

Sitzen gemäss Definition eines Nicht-Halter Luftfahrzeuges. 

3.  Gewerbsmässige Flüge gemäss Artikel 100 der Verordnung 

über die Luftfahrt (LFV). 
4.  Jeglicher Sachschaden am Nicht-Halter Luftfahrzeug gemäss 

Ziffer 16.3 AVB. 

5.  Jeglicher Schaden bei der Führung eines Luftfahrzeugs im Sinne 

von Ziffer 16 Absatz 3 AVB an welchem die mitversicherte 

Person in irgendeiner Form beteiligt ist. 

6. Örtlicher Geltungsbereich 
Die Versicherungsdeckung gilt in Europa sowie den Mittelmeer- 
randstaaten (ausgenommen Libyen), vorbehältlich allfälliger 
Sanktionen und/oder Embargos. 

7. Leistungsbestimmungen 
1.  Sämtliche geleistete oder erhaltene Rückerstattungen sowie 

Zahlungen in Anschluss an eine Schadenregulierung unter  

dieser Sektion werden angewandt als wenn diese vor der ge- 

nannten Regulierung geleistet oder erhalten worden sind und 

alle notwendigen Berichtigungen werden zwischen der mit- 

versicherten Person und den Versicherern vorgenommen, 
immer vorausgesetzt dass Verluste unter dieser Sektion bis zur  

Feststellung des endgültigen Schadenausmasses trotzdem zahl- 

bar sind. 
2.  Die Verbindlichkeit zur Entschädigung wird nicht einsetzen, 

solange und bis die Versicherungsgesellschaft der Grund- 

versicherung die Leistungspflicht der darunterliegenden Ver- 
sicherungssummen anerkennt oder solange und bis die mit- 
versicherte Person durch ein rechtskräftiges Urteil zur Zahlung 

eines Betrags, der die darunterliegende Versicherungssumme 

übersteigt, verpflichtet wurde und dann nur nachdem die 

Versicherungsgesellschaft der Grundversicherung die voll- 
ständige Versicherungssumme bezahlt hat oder zu deren 

Zahlung verpflichtet wurde. 
3.  Die Grundversicherung muss während der Laufzeit dieser Ver- 

sicherungsdeckung in Kraft sein ausser bis auf Ver- 
ringerung(en) einer darin vorhandenen Höchstversicherungs- 

summe infolge Zahlung von Schadenforderungen bzw. in 

Bezug auf Ereignisse während deren Versicherungslaufzeit.  
Falls die Grundversicherung nicht in Kraft ist dann endet die 

Deckung dieser Sektion unmittelbar. Diese Versicherung ist in 

Abhängigkeit von den selben Garantien, Bestimmungen, 
Ausschlüssen und Bedingungen wie jene, welche in der 

Grundversicherung enthalten oder eventuell hinzugefügt 

werden; bis auf die Prämie, die Verpflichtung zur Unter- 
suchung und Verteidigung, eine allfällige Erneuerungsverein- 
barung, die Versicherungssummen, ausser allfälligen Selbst- 
oder Eigenbehalten und hier anderslautenden Verein- 

barungen. 
4.  Insofern keine andere Versicherung Deckung für die 

darunterliegende Schadenforderung bereitstellt (ausser der  

Grundversicherung oder Versicherungsschutz im Nachgang an 

diese Sektion), findet die Versicherungssumme dieser Sektion 

Anwendung in Nachgang einer derart anderen Versicherung. 
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Sofern in der Police erwähnt 
Diese Deckungserweiterung „PREMIUM“ kann nur in Kombination  
mit der Haftpflicht-Summenexzedentendeckung „BASIC“ abge- 
schlossen werden. 

8. versicherte Personen 
Personen gemäss Ziffer 2 sowie Mitglieder einer Halter- 
gemeinschaft etc, sofern dessen gesamter Anteil am Luftfahrzeug 

nicht mehr als 35% des Gesamtwerts beträgt. 

9. Erweiterung örtlicher Geltungsbereich 
Weltweit, jedoch unter Ausschluss der in den LSW 617H erwähnten 

Ländern sowie USA und Kanada 

10. Hangarierungsschäden 
Der Versicherer vergütet Schadenersatzansprüche, die aufgrund 

gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen gegen das Vereinsmitglied 

infolge Sachschaden gefordert werden, welcher durch ein Ereignis 
an einem fremden Luftfahrzeug oder an Luftfahrzeugausrüstung 

entsteht während dem Ein- und/oder Ausrangieren eines fremden 

Luftfahrzeuges in einem Hangar und/oder Aussenstellplatz. 

Nicht versichert sind Sachschäden an Luftfahrzeugen oder Sachen, 
die sich im Eigentum des Vereinsmitglieds, seiner Obhut, Bearbeit-
ung oder Kontrolle befinden zwecks Instandhaltung, Behandlung  

oder Wartung durch ein Vereinsmitglied. 

Die Versicherungssumme ist auf CHF 1,000,000 begrenzt. 
Pro Schadenereignis hat der Schadenverursacher einen Selbst- 

behalt von CHF 1‘000 je Sachschaden, der Beschädigung zu tragen. 

11. Ausfall der Grundversicherung 
Falls der Versicherungsschutz der darunterliegenden gesetzlich 

erforderlichen Grundversicherung (Luftfahrzeug Dritt-Haftpflicht- 
deckung oder CSL Deckung) nicht gültig ist oder sistiert worden ist, 
tritt die vorliegende Deckungserweiterung an deren Stelle. 
Voraussetzung zur Leistungspflicht unter dieser Deckungs- 
erweiterung ist, dass die versicherte Person von der fehlenden bzw. 
ungültigen gesetzlich erforderlichen Grundversicherung keine 

Kenntnis hatte oder hätte Kenntnis haben müssen. Sofern sich 

durch den Flug verantwortlichen Piloten im betroffenen Luft- 

fahrzeug ungültige bzw. abgelaufene Versicherungsdokumente  

oder gar keine Versicherungsdokumente  auffinden lassen, muss 

(bis zur Widerlegung) davon ausgegangen werden, dass kein 

Versicherungsschutz vorhanden ist. 
Für diesen Deckungsumfang sind Höhe der Grundversicherung je 

Schadenereignis sowie die gesetzlichen Vertragsbedingungen der 

entsprechenden Grundversicherung des benützten Luftfahrzeuges  
massgebend und begrenzt. 
Für Schadenereignisse, die unter allfällige in der Grund- 

versicherung vereinbarte, gesetzlich abweichende Sonder- 

deckungen und Sublimiten fallen, wird kein Ausfallschutz gewährt. 

12. Besatzungsmitglieder 
Schadenersatzansprüche, die aufgrund gesetzlicher Haftpflicht- 

bestimmungen durch allfällige weitere Besatzungsmitglieder sowie  

Fluggäste mit fliegerischer Ausbildung bzw. Erfahrung gefordert  

werden, sind mitversichert. 
Schadenersatzansprüche von Personen welche aufgrund von 

Bestimmungen des jeweiligen Luftfahrzeugtypes in Ihrer Funktion 

als vorgeschriebenes Besatzungsmitglied bezeichnet werden sind 

ausgeschlossen. (Beispiel: vorgeschriebenes zwei Mann-Cockpit, 
Kabinenpersonal) 

Sofern in der Police erwähnt 
Diese Deckungserweiterung „INSTRUCTOR“ kann nur in Kombi- 
nation mit der Haftpflicht-Summenexzedentendeckung „BASIC“ 
abgeschlossen werden. 

13. Versicherte Personen 
Nebenberufliche Fluglehrer (FI) sowie Prüfungsexperten (Exami-
ner) im Auftrag des BAZL welche in eigener Rechnung ohne 

Anstellungsverhältnis auftreten. 
Die Tätigkeit umfasst die fliegerischen Aus- und Weiterbildung in 

Zusammenhang mit Luftfahrzeugen welche ein zulässiges max- 
imales Abfluggewicht von 5,700kg nicht übersteigen. 
Der maximale Jahreserlös aus dieser Tätigkeit übersteigt den 

Betrag von CHF 30‘000 nicht. 

14. Leistungsbestimmungen 
Der Versicherer vergütet alle Schadenforderungen, die aufgrund 

gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen gegen den Versicherungs- 

nehmer als Entschädigung infolge Personen- und Sachschäden 

sowie für Vermögensschäden erhoben werden. 

15. Versicherungssumme 
Die Versicherungssumme ist pauschal pro Schaden oder Jahr  

(Personen- und/oder Sachschäden, sowie Vermögensschäden) auf 

CHF 10,000,000 begrenzt. 

Die versicherte Person hat einen Selbstbehalt von 10% je Schaden- 

ereignis, maximal jedoch CHF 1,000 selber zu tragen. 

16. Nicht versichert sind 
Schadensforderungen infolge Stilllegungen. 

Jegliche Schadenersatzansprüche aus Arbeitgeberhaftung gegen- 
über einem Angestellten oder Schadenersatzansprüche welche 

durch eine Tätigkeit eines Angestellten verursacht werden. 
Verlust, Verfälschung oder Löschung von Computer- oder  

Netzwerkdaten. 
 

 

Sofern in der Police erwähnt 
Diese Deckungserweiterung „MAT“ kann nur in Kombination mit 

der Haftpflicht-Summenexzedentendeckung „BASIC“ abge- 
schlossen werden. 

17. Versicherte Personen 
Vereinsmittglieder in der nebenberuflichen Funktion als Material- 
und Flugzeugwarte, insbesondere Falter und Prüfer von Notfall- 

schirmen. 
Die Tätigkeit umfasst die Wartung, Aufbereitung und Kontrolle von 

Notfallschirmen von Luftfahrzeugen welche ein zulässiges 

maximales Abfluggewicht von 5,700kg nicht übersteigen. Der  

maximale Jahreserlös aus dieser Tätigkeit übersteigt den Betrag 

von CHF 10‘000 nicht.  

18. Leistungsbestimmungen 
Der Versicherer vergütet alle Schadenforderungen, die aufgrund 

gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen gegen den Versicherungs- 

nehmer oder versicherte Person als Entschädigung infolge 

Personen- und Sachschäden erhoben werden. 

PREMIUM (P-NH-002-Premium) INSTRUCTOR (P-NH-003-Instructor) 

MAT (P-NH-004-Mat) 
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19. Versicherungssumme 
Die Versicherungssumme ist pauschal pro Schaden oder Jahr 

(Personen- und/oder Sachschäden, sowie Vermögensschäden) auf 

CHF 10,000,000 begrenzt. 
Die versicherte Person hat einen Selbstbehalt von CHF 500 je 

Schadenereignis selber zu tragen. 

20. Nicht versichert sind 
Jegliche Schadenersatzansprüche verursacht durch Personen für 

deren Tätigkeit gesetzliche Bewilligungen, Bestimmungen oder 

Regelungen gelten und diese nicht vorhanden sind. 

 

 

21. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Diese Police unterliegt und findet Anwendung gemäss den 

Gesetzen der Schweiz deren Gerichte ausschliessliche Zuständig- 
keit für alle Auseinandersetzungen haben. Der Gerichtsstand ist 

Brugg 

22. Grobe Fahrlässigkeit 
Es gilt hiermit vereinbart, dass der Versicherer auf das ihnen 

zustehende Recht gemäss Artikel 14 Abs. 2 des Versicherungs- 

vertragsgesetzes (VVG) auf eine Leistungskürzung gegen den 

Versicherungsnehmer oder einer mitversicherten Person ver- 
zichten, auch wenn das Schadenereignis grobfahrlässig herbei- 
geführt wurde. Das Recht auf Leistungskürzung bleibt in Zu-
sammenhang mit Alkohol-, Drogen-, Medikament- oder anderem  

Betäubungsmittelmissbrauch unvermindert bestehen. 

23. Bedingungen / Ausschlüsse 
Der Versicherungsschutz bezieht sich auf die Bedingungen und 

Bestimmungen des Rahmenvertrags zur Piloten-Nicht-Halter 

Haftpflichtversicherung mit dem AeCS. Die wesentlichen Aus-
schlüsse sind die folgenden, beschränken sich jedoch nicht auf: 
▪ Ausschluss Nuklearrisiken (AVN38B) 
▪ Lärm, Verschmutzung und ähnliche Gefahren (AVN46B) 
▪ Krieg, Entführung und andere Gefahren (AVN48B) 
▪ Datenerkennung (AVN2000A) und eingeschränkter Wiederein- 

schluss (AVN2002A) 
▪ Schäden in Zusammenhang mit Asbest (2488AGM00003) 
▪ Elektronische Daten und Datenereignisse (LIIBA AV001 

24. Prämienzahlung 
Die Prämie ist an dem in der Rechnung genannten Stichtag 

(Hauptverfall) fällig, gilt als Jahresbeitrag sowie Minimalprämie und 

ist daher nicht rückerstattungspflichtig. Der Einzelbeitrag zuzüglich 

Eidgenössischer Stempelsteuer von 5% versteht sich als 

Pauschalprämie für die Versicherungslaufzeit von 12 Monaten. 
Unterjährige Anmeldungen werden pro rata temporis jeweils auf 
Hauptverfall abgerechnet. Die Prämienrechnung ist innerhalb von 

14 Tagen nach Rechnungsstellung zu begleichen. 

25. Versicherungsträger  
AFS all-financial-solutions gmbh tritt als Zeichnungs-Agentur im 

Auftrag der unten aufgeführten Versicherungsgesellschaft und in 

Hinsicht auf die Ausfertigung der Versicherungspolice auf.¨ 
      

 
  Versicherer Adresse Anteil 

 

 
  

HDI Global                   
Specialty SE 

HDI Platz 1                                       
30659 Hannover  
Deutschland 

100.00% 

 

 

Büroanschrift: HDI 
Global Specialty SE 

Charles-de-Gaulle-Platz 
1, 50679 Köln                 
Deutschland 

  

 

 Total     100.00%  
      

 

26. Pflichten der mitversicherten Person 
Jede mitversicherte Person hat folgende Obliegenheiten: 
▪ Unverzügliche Meldung eines (möglichen) Schadenfalles. 
▪ Mitteilung von wesentlichen Veränderungen der Geschäfts- 

aktivitäten, Vereinsstatuten usw. 
▪ Rechtzeitige Begleichung der Prämienraten gemäss Rechnung. 
Jegliche Nichtbefolgung oder Verletzung dieser Bestimmungen 

kann zur Auflösung des Versicherungsverhältnisses und/oder zur 

Leistungskürzung im Schadenfall führen. 

27. Datenschutz 
Für die Ausstellung der Versicherungsbestätigung, greift AFS all-
financial-solutions gmbh auf folgende Informationen zurück: 

▪ Kundendaten (Name, Adresse, Bankverbindungen etc.); 
▪ Antragsdaten (Risikoinformationen, Schadenerfahrung bei 

Vorversicherern, etc.); 
▪ Zahlungsdaten (Prämienzahlungseingänge, unbeglichene 

Forderungen, Zahlungserinnerungen, ausstehende Bestände, 
etc.); 

Diese Angaben werden benötigt, um das Risiko abzuschätzen und 

zu berechnen, die Police zu verwalten, zeitgerechte Prämien- 
rechnungen auszufertigen und um sicher zu stellen, dass die 

angemessene Entschädigung bei einem Schadenanspruch ent- 
richtet wird. Die Angaben werden mindestens zehn Jahre lang auf- 
bewahrt. Insbesondere im Schadenfall wird ein Teil der Angaben 

Dritten, wie zuständigen Behördenstellen, Anwälten und externen 

Gutachtern zugänglich gemacht. Es ist ebenfalls möglich, dass 

Angaben offen gelegt werden, um die unsachgemässe Verwend-

ung der Versicherung aufzuzeigen oder zu verhindern. 

28. Kommunikation 
Ihr primärer Kontakt für sämtliche Belange im Zusammenhang mit 
dieser Versicherungsdeckung ist die AFS all-financial-solutions 

gmbh in Lupfig. Alle Mitteilungen, Kündigungen und verbindliche 

Kommunikation haben schriftlich via Email oder mittels 

Postverkehr zu erfolgen. AFS wird für jede eingehende Anmeldung  

eine persönliche Deckungsbestätigung ausstellen, welche sodann 

Drittparteien vorgelegt werden kann. Eine gültige Ver- 
sicherungsbestätigung in Kombination mit der einbezahlten Prämie 

gilt als Beleg und Anspruch auf Versicherungsdeckung unter diesem  

Rahmenvertrag. 

29. Übertragung der Versicherungsdeckung 
Der erworbene Versicherungsschutz unter diesem Rahmenvertrag 

darf weder ganz noch teilweise an nicht-versicherte Personen oder 
andere Dritte abgetreten oder übertragen werden. 

30. Begriffserklärungen 
1.  Mit „Versicherer“ ist der Risikoträger bzw. die Versicherungs- 

Gesellschaft gemeint. Als Vertreter gilt AFS all-financial-
solutions gmbh, welche im Namen des oben genannten 

Versicherers auftritt. 
2.  Der Begriff „Versicherungsnehmer“ umfasst die mittels 

Deklaration für diese Deckung angemeldeten Mitglieder des 

AeCS (nachfolgend als „mitversicherte Person“ bezeichnet)  

einschliesslich Geschäftsleitung, Mitarbeiter, Partner, 
Direktoren oder Teilhaber im Umfang Ihrer Funktion und der 

Erfüllung ihrer Verpflichtungen. 

Gemeinsame Bestimmungen 



Versicherungsnehmer: Aero-Club der Schweiz 
Policennummer: P-NH-Basic/Premium/Instructor/MAT (AVB Ausgabe 01.03.2024) 

Seite 4 von 4 

 

 

 

 
3.  “Nebenberuflich” bedeutet: 

a) Jegliche Nebentätigkeit welche nicht Vollzeit 
(hauptberuflich) ausgeführt wird. 

b) Es werden keine Angestellten/Mitarbeiter beschäftigt. 
c) Es besteht keine Unterstellung einer Dach- oder Tochter- 

gesellschaft des Versicherungsnehmers, versicherter 

Person oder jeglicher Unternehmung mit derselben 

Muttergesellschaft wie die der versicherten Person, sowie 

jeglicher anderer Unternehmung in gemeinsamen oder  

Teil-Eigentum mit der versicherten Person. 
4.  “Nicht-Halter Luftfahrzeug” bedeutet: 

a) ein von der mitversicherten Person selbstgesteuertes ein- 
oder zweimotoriges Luftfahrzeug, Helikopter, Ballon sowie 

ein nicht angetriebenes Segelflugzeug bis zu einem  

maximalen Abfluggewicht von 5,700kg und einer Kapazität 

von nicht mehr als 12 Sitzen, einschliesslich Pilotensitz/en. 
b) ein von der mitversicherten Person selbstgesteuertes Luft- 

fahrzeug, welches mit Einwilligung des Eigentümers 

verwendet wird. Davon ausgenommen sind: 
(i) Luftfahrzeuge, die der mitversicherten Person ganz 

oder teilweise oder eines seiner Familienangehörigen 

in auf- und absteigender Linie im Eigentum gehören 

oder unter einem Pacht- und/oder Abzahlungsvertrag 

der genannten Personen aufgeführt sind; 
(ii) Luftfahrzeuge, an welchen die mitversicherte Person 

Unterhalts- und Wartungsarbeiten vornimmt; oder 
(iii) Anordnung an oder Bereitstellung von Flugpersonal  

zum Betrieb des Luftfahrzeuges vornimmt bzw. 
ausführt. 

5.  Versicherte “Personenschäden” sind Körperverletzungen oder 
der sich daraus ergebenden Todesfälle. 

6.  Versicherte “Sachschaden” sind sichtbare Verluste, äusserliche 

Beschädigung oder Zerstörung von greifbaren Sachen, inkl. der 

daraus folgende Nutzungsausfall von solchen Sachen. 
7.  Direkte „Vermögensschäden“ sind ein in Geld messbare 

Verluste, der nicht die Folge eines Personen- oder 

Sachschadens ist. 

8.  Der Begriff „endgültiges Schadenausmass“ bedeutet der Be- 

trag in Begleichung der Haftung des Versicherungsnehmers 

bzw. der mitversicherten Person nach Abzug aller Rücker- 
stattungen und andere gültige und einlösbare Versicherungen, 
ausgenommen der Grundversicherung und sämtlichen Aus- 

lagen und Kosten bis zum genannten Betrag gemäss Übersicht. 
9.  “Mittelmeerrandstaaten“ bedeutet Marokko, Algerien, Tune- 

sien, Ägypten sowie der Transit Luftraum zwischen diesen 

Ländern. Es handelt sich hier um eine abschliessende Aufzählung. 

**** 


